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NEWS

Ferialpraktikum - Volontariat - Ferialarbeit

1 Allgemeines

Die schulfreie Zeit in den Sommerferien wurde von vielen Schülerinnen und Schülern für „Ferialjobs“ genutzt. Je nachdem, ob es sich bei der Tätigkeit um ein Ferialpraktikum, ein Volontariat oder eine Ferialarbeit handelt, ergeben sich jedoch unterschiedliche arbeits- und sozialversicherungs​rechtliche Aspekte. 

2 Begriffsbestimmung

Beim Ferialpraktikum erfolgt die Tätigkeit im Rahmen einer Ausbildung und dient Schulungs- oder Lernzwecken des Praktikanten. Merkmale des Ferialpraktikums:

· Es ist laut Lehrplan vorgeschrieben oder zumindest üblich.

· Es besteht keine Arbeitspflicht gegenüber dem Unternehmen und keine Arbeitszeitbindung.

· Es ist keine Weisungsgebundenheit des Praktikanten gegeben und es gibt keine Entgelt​vereinbarung.
Ähnlich dem Ferialpraktikum steht beim Volontariat der Lernzweck im Vordergrund, mit dem Unterschied, dass dieser nicht durch einen Lehrplan vorgesehen ist. Volontäre sind Personen, die in der Regel zur Ausübung des Berufes theoretisch befähigt sind und ihre Kenntnisse praktisch zu erweitern suchen.
Die Ferialarbeit wird in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit verrichtet. Alle Beschäftigungs​verhältnisse, auf die die oben genannten Merkmale nicht zutreffen, sind somit als Arbeitsverhältnisse einzuordnen. Für die Ferialarbeit sind u.a. folgende Merkmale charakteristisch: Arbeitspflicht, Arbeitszeitbindung, Bindung an Arbeitsaufträge, Weisungsgebundenheit, volle Entgeltvereinbarung.

3 Arbeitsrecht

Ferialpraktikanten und Volontäre sind keine Arbeitnehmer, folglich unterliegen sie nicht den kollektivvertraglichen und arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wie z.B. Angestelltengesetz, Urlaubs​gesetz. Es besteht daher kein Anspruch auf Sonderzahlungen oder Urlaubsabgeltung. Grundsätzlich besteht freies Auflösungsrecht des Vertrages von beiden Seiten. Wenn allerdings ein befristeter Vertrag geschlossen wird, so ist eine vorzeitige Kündigung sittenwidrig und nicht wirksam.

Bei der Ferialarbeit steht der Lern- bzw. Ausbildungszweck nicht im Vordergrund (z.B. Urlaubsvertretung, Aushilfen). Es wird ein Arbeitsverhältnis begründet. Es sind alle arbeits​rechtlichen und kollektivvertraglichen Normen in vollem Umfang anzuwenden.

Dies bedeutet insbesondere, dass das Arbeitsentgelt mindestens dem anwendbaren Kollektivvertrag entsprechen muss. Die Auflösung des Dienstverhältnisses erfolgt nach Vereinbarung (Probezeit, Befristung) oder nach Einhaltung der Kündigungsfrist. Bei Beendung des Dienstverhältnisses entsteht ein Anspruch auf anteilige Sonderzahlungen und Urlaubsentschädigung.

4 Sozialversicherung

Da beim Ferialpraktikum bzw. beim Volontariat kein Dienstverhältnis vorliegt, sind auch keine Beiträge für Arbeitslosenversicherung, Kammerumlage, Wohnbauförderung und IESG-Zuschläge zu entrichten. Übersteigen die Entschädigungszahlungen die Geringfügigkeitsgrenze (2008: € 349,01 monatlich), so ist der Praktikant bzw. der Volontär zur Vollversicherung (Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung; nicht Arbeitslosenversicherung) bei der Sozialversicherung anzumelden. Andernfalls erfolgt nur die Anmeldung zur Unfallversicherung (Meldung an die Allgemeine Unfall​versicherungsanstalt). Ferialpraktikanten im Hotel- und Gastgewerbe sind stets Dienstnehmer und unterliegen der Vollversicherung (Sonderregelung).

Im Falle eines durch Ferialarbeit begründeten Arbeitsverhältnisses wird die Geringfügigkeitsgrenze in der Regel überschritten, wodurch eine Vollversicherung (mit Arbeitslosenversicherung) bei der Sozialversicherung notwendig ist. 

5 Steuerrecht

In steuerlicher Hinsicht gibt es keine Unterscheidung zwischen Ferialpraktikum, Volontariat und Ferialarbeit. Die Finanzbehörde geht von einem regulären Dienstverhältnis aus. Dies hat bei der Überschreitung der jeweiligen Grenzen einen Lohnsteuerabzug zur Folge. Beträgt das monatliche Bruttogehalt weniger als € 1.127,00 kommt es aufgrund des Abzugs von Sozialversicherungs​beiträgen und bestehenden Absetzbeträgen zu keinem Lohnsteuerabzug. Der Arbeitgeber hat einen Lohnzettel zu erstellen und diesen nach Beendigung des Dienstverhältnisses an das Finanzamt zu übermitteln.

Im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung kann der Beschäftigte die allenfalls abgezogene Lohnsteuer – bis 5 Jahre rückwirkend – zurückfordern. Von der errechneten Lohnsteuer werden im Rahmen der Personalverrechnung die Steuerabsetzbeträge abgezogen. Ist die ermittelte Steuer nach Abzug aller Absetzbeträge negativ, bedeutet das, dass sich die Absetzbeträge nicht voll auswirken konnten. Diese „Negativsteuer" wird bei der Durchführung der Veranlagung vom Finanzamt bis zu 10 % der einbehaltenen Sozialversicherungsbeiträge, höchstens € 110,00 pro Jahr, ausbezahlt.

Wird der Ferialpraktikant in Form eines Werkvertrags oder freien Dienstvertrags tätig, erfolgt kein Lohnsteuerabzug. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall selbst für die Versteuerung zu sorgen und ab einem Gesamtjahreseinkommen von € 10.000,00 bzw. € 10.900,00 (wenn auch lohnsteuerpflichtige Einkünfte darin enthalten sind) eine Einkommensteuererklärung abzugeben.

6 Familienbeihilfe

Kinder unter 18 Jahren können beliebig viel verdienen, ohne dass der Anspruch auf Familienbeihilfe verloren geht. Ab dem Beginn des Kalenderjahres, das auf den 18. Geburtstag folgt, kann der Anspruch jedoch gefährdet sein, wenn das Jahreseinkommen mehr als € 9.000,00 beträgt. Bezugsgröße ist dabei das steuerpflichtige Einkommen nach Abzug von Sozialversicherungs​beiträgen, Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen. Endbesteuerte Einkünfte (Zinsen, Dividenden) sind nicht einzubeziehen.
7 Schulbuchbezug 

· Rechnungswesen & Controlling HAK III: Kapitel Personalverrechnung 
· Rechnungswesen & Controlling HLW III: Kapitel Personalverrechnung 
· Rechnungswesen HAS 2: Kapitel Personalverrechnung
· Rechnungswesen FW 2: Kapitel Personalverrechnung

· Rechnungswesen & Controlling HAK IV: Kapitel Steuerrecht

· Rechnungswesen & Controlling HLW V: Kapitel Steuerrecht

· Rechnungswesen HAS 3: Kapitel Steuerrecht

· Rechnungswesen & Controlling FW 3: Kapitel Steuerrecht
· Einführung in die Personalverrechnung
· Einführung in das Steuer- und Beihilfenrecht
8 Weitere Informationen

Weitere Informationen zu diesem Thema können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

· Bundesministerium für Finanzen
www.bmf.gv.at
· Österreichische Sozialversicherung
www.sozialversicherung.at
· Wirtschaftskammern Österreichs
www.wko.at
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